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INTEGRATION

Die Schweizerische Fachstelle «Behinderte und öffentlicher Verkehr»

ÖFFENTLICHER VERKEHR
FÜR ALLE
Von Reimar Halder

Für die Schweizerische Fachstelle «Behinderte und öffentlicher

Verkehr» ist die Integration der Behinderten eine der grossen
Herausforderungen an den öffentlichen Verkehr der Zukunft. Sie will mit Sachkompetenz

und einem dichten Beziehungsnetz am Aufbau eines behindertengerechten

öffentlichen Verkehrs mitarbeiten.

Sie geht von der Überzeugung aus,
dass Personen mit einer Behinderung

dasselbe Bedürfnis nach autonomer
Mobilität und das gleiche Recht darauf
haben wie andere Menschen auch. Da

Behindertenfahrdienste eher als Notlösung

gelten und ihre Verfügbarkeit
meist stark eingeschränkt ist, möchten
die meisten Behinderten möglichst normal

in den öffentlichen Verkehr
integriert sein.

Viele Transportunternehmungen
versuchen heute, oft aus eigenem Antrieb,
zum Teil aufgrund politischer Entscheide
oder durch Druck von Betroffenen,
behindertengerechte Lösungen zu realisieren,

und in den letzten Jahren sind auch

grosse Fortschritte erzielt worden. So

werden, etwa im Zürcher Hauptbahnhof,

sehbehinderte und blinde Personen
mit dem taktil-visuellen Blinden-Leitsy-
stem dem Perron entlang geführt.
Dennoch können Behinderte viele öffentliche

Verkehrsmittel nicht, nur mit
Einschränkungen oder nur unter erschwerten

Bedingungen benützen. Personen
im Rollstuhl sind dabei nur der
augenfälligste Teil des Problems; es gibt daneben

zahlreiche Personen mit einer
Gehbehinderung, Greifbehinderte,
Kleinwüchsige, Blinde, Sehbehinderte,
Gehörlose, Hörbehinderte oder geistig
Behinderte mit je eigenen Problemen mit
der Benützung des öffentlichen
Verkehrs.

Seit 1998 verlangt die Schweizerische

Gesetzgebung, dass im öffentlichen

Verkehr «die Bedürfnisse
mobilitätsbehinderter Personen angemessen
zu berücksichtigen sind». Und auch die
neue Bundesverfassung hält fest, dass

Personen aufgrund einer Behinderung
nicht diskriminiert werden dürfen.

Von den meisten Vorkehrungen, die

zugunsten von Behinderten getroffen
werden, profitieren auch die übrigen
Fahrgäste. Stufenfreie Einstiege etwa
dienen insbesondere auch Personen mit
Kinderwagen oder schwerem Gepäck
und verkürzen generell das Ein- und
Aussteigen, und optische Anzeigen im

Wageninnern werden auch von
Ortsunkundigen geschätzt.

Die Fachstelle «Behinderte und
öffentlicher Verkehr» wird von vier
gesamtschweizerischen Dachorganisationen

im Behindertenbereich getragen:
Der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft

zur Eingliederung Behinderter
(SAEB) in Zürich, der Behinderten-
Selbsthilfe Schweiz (ASKIO) in Bern,
dem Schweizerischen Invalidenverband
(SIV) in Ölten und der Schweizerischen

Vereinigung PRO INFIRMIS in Zürich.
Eine vierköpfige Trägerkommission
beaufsichtigt die Fachstelle, legt das

Arbeitsprogramm fest und regelt die
Finanzen. Dieser Kommission steht
zudem eine Fachkommission aus Experten
aller Behinderungsarten zur Seite. Die
Fachstelle wird durch das Bundesamt für
Sozialversicherungen mitfinanziert.

Sie fasst ihre Leitsätze in fünf Punkten

zusammen:
7. Der öffentliche Verkehr ist so zu

gestalten und zu erschliessen, dass er
von Personen mit einer Behinderung
auch selbständig benützt werden
kann.

2. Bei der Realisierung des behindertengerechten

öffentlichen Verkehrs werden

den Betroffenen Mitwirkungsrechte

garantiert.
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3. Für jede Reise müssen Personen mit
einer Behinderung die reiserelevanten

Informationen vor und während
der Reise garantiert werden.

4. Zu den Mobilitätsbehinderten sind
auch ältere Menschen, Personen mit
Kinderwagen, Kleinkindern und
Traglasten sowie durch Krankheit oder
Unfall temporär in ihrer Mobilität
eingeschränkte Personen zu zählen.

5. In das Transportnetz, das als Gesamtes

den Behinderten zur Verfügung
stehen soll, beziehen wir alle
Verkehrsmittel ein: Eisenbahn, Bus,

Tram, Schiff, Seilbahn, Flugzeug
sowie fahrplanunabhängige Angebote
wie Taxi, Publicar und spezielle
Transportdienste.

Die Arbeiten der Fachstelle umfassen
Kontakte mit Behinderten und ihren
Organisationen sowie mit den zuständigen
Behörden und den Betreibern des
öffentlichen Verkehrs. Weiter hilft sie

Lösungen für spezielle Probleme und
Standards für die behindertengerechte
Ausgestaltung der ganzen Transportkette,
von Bahnhöfen und Haltestellen über
das Rollmaterial bis zu Informationssystemen

und Billet-Automaten zu
erarbeiten. Daneben vertritt sie auch die
Interessen der Benützerlnnen der Behin-

dertentransportdienste. Im Organ «BöV-
Nachrichten» wird vierteljährlich über
die Aktivitäten und über realisierte

Lösungen informiert.

Adresse:
Schweizerische Fachstelle Behinderte
und öffentlicher Verkehr
Froburgstrasse 4, 4601 Ölten
Tel. 062/206 88 40, Fax 062/206 88 89
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